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Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Finanzportfolioverwaltung gemäß 
Offenlegungsverordnung 

 
Stand: 30. Juni 2025 

 
I. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 

 
Nachhaltigkeit gehört seit jeher zur DNA der Genossenschaftsbanken. Aus diesem Grunde folgen wir 
dem Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen FinanzGruppe, welches Sie unter 
https://www.frankfurter-volksbank.de/wir-sind-rhein-main/ueber-uns/nachhaltigkeitsleitbild.html 
abrufen können. 

 
Auch wir wollen als Bank Verantwortung übernehmen, den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
mitzugestalten, indem wir unseren Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzes und der UN- 
Nachhaltigkeitsziele verstärken. 

 
Wir bekennen uns daher zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – 
„SDGs“) der Vereinten Nationen und des Pariser Klimaschutzabkommens. 

 
Wir wollen unserer Verantwortung auch im Wertpapierdienstleistungsgeschäft gerecht werden und 
haben zu diesem Zweck Strategien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken für unsere 
Kunden einerseits, aber auch in Bezug auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionsentscheidungen im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung 
definiert. 

 
Diese Strategien legen wir nachfolgend offen, um hiermit die Anforderungen der Verordnung über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (Verordnung EU 2019/2088 – kurz 
„Offenlegungsverordnung“) zu erfüllen. 

 
Die hierfür benötigten Daten werden der Frankfurter Volksbank Rhein/Main von einem externen 
Datenanbieter (ISS-Institutional Shareholder Services) zur Verfügung gestellt. 

 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die Finanzportfolioverwaltung, wie 
sie in der Offenlegungsverordnung definiert wird. 

 
Die Bank hat die Vermögensverwaltung der Produkte MeinInvest und VermögenPlus auf die Union 
Investment ausgelagert. Insoweit sind deren Strategien bezogen auf die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken sowie deren Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren maßgeblich. Alle in diesem Zusammenhang relevanten 
Informationen nach der Offenlegungsverordnung sind unter folgenden Links veröffentlicht: 
MeinInvest: https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig- 
meininvest 
VermögenPlus: https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig- 
vermoegenplus 

 
II. Unsere Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

 
Nachhaltigkeitsrisiken umschreiben Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, 
Soziales oder Unternehmensführung (häufig auch als „ESG-Risiken“ bezeichnet, entsprechend den 
englischsprachigen Bezeichnungen Environmental, Social, Governance), deren Eintreten tatsächlich 
oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Geldanlage haben könnte. 

 
Im Rahmen unserer Strategie beziehen wir Nachhaltigkeitsrisiken bei unseren 
Investitionsentscheidungsprozessen im Rahmen der nachhaltigen Finanzportfolioverwaltung auf 
verschiedene Weise ein. 

 
1. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken auf Unternehmensebene 

https://www.frankfurter-volksbank.de/wir-sind-rhein-main/ueber-uns/nachhaltigkeitsleitbild.html
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-meininvest
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-meininvest
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-vermoegenplus
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-vermoegenplus
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a) Produktauswahl1 

 
Einen zentralen Aspekt der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch die Frankfurter 
Volksbank Rhein/Main bildet die der jeweiligen Portfolioverwaltungstätigkeit vorgelagerte 
Produktauswahl. Im Rahmen eines Produktauswahlprozesses wird unter Berücksichtigung konkreter 
Produkteigenschaften entschieden, welche Produkte in das Anlageuniversum der Frankfurter 
Volksbank Rhein/Main für die Finanzportfolioverwaltung aufgenommen werden. Auf diese Weise trägt 
der Produktauswahlprozess maßgeblich dazu bei, dass nur Produkte in das Anlageuniversum 
aufgenommen werden, die keine unangemessen hohen Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. 

 
b) Schulungs- und Weiterbildungskonzept 

 
Zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung der Frankfurter 
Volksbank Rhein/Main tragen zudem regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter in 
der Finanzportfolioverwaltung bei. Das umfassende Schulungs- und Weiterbildungskonzept der 
Frankfurter Volksbank Rhein/Main wird diese Mitarbeiter befähigen, das Anlageuniversum sowie die 
jeweiligen Anlagestrategien und -produkte zu verstehen und umfassend beurteilen zu können. 

 
c) Unsere Anlagestrategien2 

 
Unsere Anlagestrategien, die bei den Investitionsentscheidungsprozessen der Frankfurter Volksbank 
Rhein/Main im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung zum Tragen kommen, sind darauf ausgelegt, 
unangemessen hohe Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden. 

 
Soweit im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung der Frankfurter Volksbank Rhein/Main 
Anlagestrategien eingesetzt werden, die ökologische und soziale Merkmale (oder eine Kombination 
davon) bewerben und die Erfüllung dieser Merkmale bezwecken (verwaltete Portfolien im Sinne des 
Artikel 8 der Offenlegungsverordnung), berücksichtigt die Frankfurter Volksbank Rhein/Main 
Nachhaltigkeitsrisiken durch die spezifisch nachhaltige Ausrichtung der betreffenden Anlagestrategien 
und deren Umsetzung in den verwalteten Portfolien (angestrebt werden 100% der Anlagen des 
Portfolios). 

 
d) Überwachung der organisatorischen Vorkehrungen 

 
Die Einhaltung dieser organisatorischen Vorkehrungen wird von unabhängigen Stellen unseres 
Hauses (Compliance und Interne Revision) sowie unserer externen Revision regelmäßig bzw. 
anlassbezogen überwacht bzw. überprüft. 

 
So ist sichergestellt, dass Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungsprozessen im Rahmen 
der Finanzportfolioverwaltung berücksichtigt werden. 

 
2. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken auf Produktebene 

 
Wir haben uns entschieden, keine Finanzprodukte mit unangemessen hohen Nachhaltigkeitsrisiken in 
der Finanzportfolioverwaltung anzubieten. 

 

 

1 Hinsichtlich einer detaillierteren Darstellung unseres Nachhaltigkeitsprozesses verweisen wir auf das 

auf unserer Homepage veröffentlichte Dokument ESG im Portfoliomanagement der Frankfurter 
Volksbank Rhein/Main, das Sie unter folgendem Link abrufen können: ESG im Rahmen der  
Vermögensverwaltung - Vorvertragliche Informationen (VVI) Version 30.06.2025.pdf (frankfurter- 
volksbank.de) 

 
2 Hinsichtlich einer detaillierteren Darstellung unseres Nachhaltigkeitsprozesses verweisen wir auf das 
auf unserer Homepage veröffentlichte Dokument ESG im Portfoliomanagement der Frankfurter 
Volksbank Rhein/Main, das Sie unter folgendem Link abrufen können: ESG im Rahmen der  
Vermögensverwaltung - Vorvertragliche Informationen (VVI) Version 30.06.2025.pdf (frankfurter- 
volksbank.de)

http://www.frankfurter-volksbank.de/esg-vv
https://atruvia.scene7.com/is/content/atruvia/esg-im-rahmen-der-vermoegensverwaltung-vorvertragliche-informationenpdf
https://www.frankfurter-volksbank.de/content/dam/f1740-0/facelift_2022/ihre_fvb/Profil/nachhaltigkeitsleitbild/ESG%20im%20Rahmen%20der%20Verm%C3%B6gensverwaltung%20-%20Vorvertragliche%20Informationen%20(VVI)%20Version%2019.12.2023.pdf
https://www.frankfurter-volksbank.de/content/dam/f1740-0/facelift_2022/ihre_fvb/Profil/nachhaltigkeitsleitbild/ESG%20im%20Rahmen%20der%20Verm%C3%B6gensverwaltung%20-%20Vorvertragliche%20Informationen%20(VVI)%20Version%2019.12.2023.pdf
http://www.frankfurter-volksbank.de/esg-vv
https://www.frankfurter-volksbank.de/content/dam/f1740-0/facelift_2022/ihre_fvb/Profil/nachhaltigkeitsleitbild/ESG%20im%20Rahmen%20der%20Verm%C3%B6gensverwaltung%20-%20Vorvertragliche%20Informationen%20(VVI)%20Version%2019.12.2023.pdf
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a) Anwendung von Ausschlusskriterien 

 
Bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung durch uns 
ist für eine Vielzahl von Finanzprodukten zudem die Anwendung sog. Mindestausschlüsse auf Basis 
eines abgestimmten Branchenstandards von wesentlicher Bedeutung. Das bedeutet, dass einzelne 
Finanzprodukte bestimmte nicht hinreichend nachhaltige Themen nicht oder nur bis zu einer 
festgelegten Grenze enthalten dürfen. Hierdurch wird erreicht, dass diese Finanzprodukte nicht 
hinreichend nachhaltige Tätigkeiten nur zu einem geringen Teil (mit-)finanzieren. So werden 
Nachhaltigkeitsrisiken weiter minimiert. 

 
Zusätzlich zu den Ausschlusskriterien wendet die Frankfurter Volksbank Rhein/Main ein ESG Score 
auf alle Unternehmen, Staaten und Fonds (sofern von unserem Anbieter erhältlich) an, das 
verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte bewertet und aggregiert. Der gewichtete Durchschnitt aller ESG 
Scores sämtlicher Finanzinstrumente eines Portfolios ergibt den ESG Score des Gesamtportfolios. 

 
Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main bietet in der Vermögensverwaltung nur Mandate an, die 
insgesamt einen überdurchschnittlichen ESG Score aufweisen. Innerhalb einer Skala von 0-100 
streben wir an, nur Vermögensverwaltungsmandate mit mindestens einem Score Wert größer 50 
anzubieten. 

 
b) Unsere Anlagestrategien3 

 
Unsere Anlagestrategien, die bei den Investitionsentscheidungsprozessen der Frankfurter Volksbank 
Rhein/Main im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung zum Tragen kommen, sind darauf ausgelegt, 
unangemessen hohe Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden. 

 
Soweit im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung der Frankfurter Volksbank Rhein/Main 
Anlagestrategien eingesetzt werden, die ökologische und soziale Merkmale (oder eine Kombination 
davon) bewerben und die Erfüllung dieser Merkmale bezwecken (verwaltete Portfolien im Sinne des 
Artikel 8 der Offenlegungsverordnung), berücksichtigt die Frankfurter Volksbank Rhein/Main 
Nachhaltigkeitsrisiken durch die spezifisch nachhaltige Ausrichtung der betreffenden Anlagestrategien 
und deren Umsetzung in den verwalteten Portfolien (angestrebt werden 100% der Anlagen des 
Portfolios). 

 
Für Anlagestrategien im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung gilt Folgendes: Der 
Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen der jeweiligen 
Anlagestrategie zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil der jeweiligen 
Anlagestrategie zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Informationen über die jeweiligen ökologischen oder sozialen Merkmale sind wie in Anhang II zu 
diesem Dokument beschrieben in dem Dokument ESG im Portfoliomanagement der Frankfurter 
Volksbank Rhein/Main4 enthalten. 

 
c) Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite 

 
Das Eintreten eines Nachhaltigkeitsrisikos kann wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert 
einer Investition und damit auch auf die Rendite der Anlagestrategien, die die Frankfurter Volksbank 
Rhein/Main im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung zur Verfügung stellt, haben. 

 

3 Hinsichtlich einer detaillierteren Darstellung unseres Nachhaltigkeitsprozesses verweisen wir auf 
das auf unserer Homepage veröffentlichte Dokument ESG im Portfoliomanagement der Frankfurter 

Volksbank Rhein/Main, das Sie unter folgendem Link abrufen können: ESG im Rahmen der 
Vermögensverwaltung -  Vorvertragliche Informationen (VVI) Version 30.06.2025.pdf 
(frankfurter-volksbank.de) 
4 Abrufbar unter folgendem Link: ESG im Rahmen der Vermögensverwaltung - Vorvertragliche Informationen  

(VVI) Version 30.06.2025.pdf (frankfurter-volksbank.de) 

https://www.frankfurter-volksbank.de/content/dam/f1740-0/cloud-transfer/fvb-website/ihre-bank/profil/nachhaltigkeitsleitbild/ESG%20im%20Rahmen%20der%20Verm%C3%B6gensverwaltung%20-%20Vorvertragliche%20Informationen%20(VVI)%20Version%2027.12.2024.pdf
https://www.frankfurter-volksbank.de/content/dam/f1740-0/cloud-transfer/fvb-website/ihre-bank/profil/nachhaltigkeitsleitbild/ESG%20im%20Rahmen%20der%20Verm%C3%B6gensverwaltung%20-%20Vorvertragliche%20Informationen%20(VVI)%20Version%2027.12.2024.pdf
http://www.frankfurter-volksbank.de/esg-vv
http://www.frankfurter-volksbank.de/esg-vv
http://www.frankfurter-volksbank.de/esg-vv
https://www.frankfurter-volksbank.de/content/dam/f1740-0/cloud-transfer/fvb-website/ihre-bank/profil/nachhaltigkeitsleitbild/ESG%20im%20Rahmen%20der%20Verm%C3%B6gensverwaltung%20-%20Vorvertragliche%20Informationen%20(VVI)%20Version%2027.12.2024.pdf
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III. Information zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 7 OffenlegungsVO 

 
Nachhaltigkeitsfaktoren umschreiben Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 
Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Das Investment in ein 
Finanzprodukt kann je nach zugrundeliegendem Basiswert (beispielsweise der Beteiligung an oder 
der Investition in ein Unternehmen über Aktien oder Anleihen) zu negativen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen führen, etwa wenn dieses Unternehmen Umweltstandards oder 
Menschenrechte auf schwerwiegende Weise verletzt. 

 
Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren und hat Strategien zur Wahrung der 
Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit diesen Auswirkungen festgelegt, soweit es in Anbetracht ihrer 
Größe, der Art und des Umfangs ihrer Tätigkeiten und der Arten der Finanzprodukte, die sie zur 
Verfügung stellt, angemessen erscheint. Im Rahmen der Umsetzung der getroffenen strategischen 
Entscheidung berücksichtigt die Frankfurter Volksbank Rhein/Main bei ihren 
Investitionsentscheidungen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf 
verschiedene Weise. 

 
Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main hat die strategische Entscheidung getroffen, ihre 
Investitionsentscheidungen im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung so zu gestalten, dass 
unangemessen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vermieden werden. 

 
1. Unsere Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen und Nachhaltigkeitsindikatoren5 

 
Die Strategien der Frankfurter Volksbank Rhein/Main zur Wahrung der Sorgfaltspflicht im 
Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren schließen 
Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen 
und Nachhaltigkeitsindikatoren ein. 

 
Die hierfür benötigten Daten werden der Frankfurter Volksbank Rhein/Main von einem externen 
Datenanbieter (ISS-Institutional Shareholder Services) zur Verfügung gestellt. 

 
a) Anwendung von Ausschlusskriterien 

 
Gleichwohl sind wir bestrebt, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
durch die Anwendung von Ausschlusskriterien zu vermeiden. 

 
Die Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt daher zurzeit anhand der 
Mindestausschlüsse auf Basis des Branchenstandards (Verbändekonzept). Zusätzlich werden in der 
Finanzportfolioverwaltung weitere Ausschlusskriterien angewendet (siehe Anlage I). 

 
Die hierfür benötigten Daten werden der Frankfurter Volksbank Rhein/Main von einem externen 
Datenanbieter (ISS-Institutional Shareholder Services) zur Verfügung gestellt. 

 
So werden unangemessen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren weiter minimiert. 

 
Die Liste mit den Mindestausschlüssen gemäß Verbändekonzept und den zusätzlichen 
Ausschlusskriterien der Finanzportfolioverwaltung finden Sie in Anhang 1 zu diesem Dokument. 

 
 

 

5 Hinsichtlich einer detaillierteren Darstellung unseres Nachhaltigkeitsprozesses verweisen wir auf das auf 

unserer Homepage veröffentlichte Dokument ESG im Portfoliomanagement der Frankfurter Volksbank 
Rhein/Main, das Sie unter folgendem Link abrufen können: ESG im Rahmen der Vermögensverwaltung -  
Vorvertragliche Informationen (VVI) Version 30.06.2025.pdf (frankfurter-volksbank.de) 

http://www.frankfurter-volksbank.de/esg-vv
https://atruvia.scene7.com/is/content/atruvia/esg-im-rahmen-der-vermoegensverwaltung-vorvertragliche-informationenpdf
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b) Unsere Anlagestrategien 

 
Unsere Anlagestrategien, die bei den Investitionsentscheidungsprozessen der Frankfurter Volksbank 
Rhein/Main im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung zum Tragen kommen, sind darauf ausgelegt, 
unangemessen hohe Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden. 

 
2. Identifizierte wichtigste nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen6 

 
Als wichtigste nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen wurden von der Frankfurter Volksbank 
Rhein/Main Kinderarbeit, schwerwiegende Menschenrechtsverstöße und schwerwiegende 
Umweltverschmutzungen festgelegt. Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main ergreift in diesem 
Zusammenhang bestimmte Maßnahmen, um diesen Nachhaltigkeitsauswirkungen angemessen zu 
begegnen. Je nach Gewichtung der Auswirkungen kommen verschiedene Maßnahmen in Betracht. 
Bei unangemessen nachteiligen Auswirkungen erfolgt kein Investment in die entsprechenden Titel. 
Bei sonstigen nachteiligen Auswirkungen können Schwellenwerte zum Tragen kommen, sodass eine 
Investition bis zu einer zuvor festgelegten Investitionsgrenze grundsätzlich möglich bleibt. 

 
Hierdurch wird erreicht, dass diese Produkte Tätigkeiten, die sich unangemessen nachteilig auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken, nur zu einem geringen Teil (mit-) finanzieren. Dem entsprechend 
können bestimmte Produkte nicht Gegenstand der Finanzportfolioverwaltung der Frankfurter 
Volksbank Rhein/Main sein. 

 
3. Unsere Mitwirkungspolitik 

 
Im Bereich der eigenen Vermögensverwaltung/Finanzportfolioverwaltung verzichtet die Frankfurter 
Volksbank Rhein/Main auf die Teilnahme sowie auf die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der 
Hauptversammlungen der jeweiligen Gesellschaften, da der Umfang der Beteiligungen an den 
jeweiligen Portfoliounternehmen unbedeutend ist. Aus diesem Grund sieht die Frankfurter Volksbank 
Rhein/Main von der Veröffentlichung einer Mitwirkungspolitik (§ 134b Abs. 1 AktG), der 
Veröffentlichung einer Umsetzung der Mitwirkungspolitik (§ 134b Abs. 2 AktG) sowie von der 
Veröffentlichung des Abstimmverhaltens (§ 134b Abs. 3 AktG) ab. 

 
IV. Berücksichtigung in der Vergütungspolitik 

 
Wir bereiten uns aktuell auch auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen unserer 
Vergütungspolitik vor. 

 
V. Unsere nachhaltigen Produkte 

 
Sowohl bei unserer Vermögensverwaltung. als auch den einzelnen Portfolios von MeinVermögen 
handelt es sich um nachhaltige Produkte im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Hinsichtlich einer detaillierteren Darstellung unseres Nachhaltigkeitsprozesses verweisen wir auf das 

auf unserer Homepage veröffentlichte Dokument ESG im Portfoliomanagement der Frankfurter 
Volksbank Rhein/Main, das Sie unter folgendem Link abrufen können: ESG im Rahmen der 
Vermögensverwaltung -  Vorvertragliche Informationen (VVI) Version 30.06.2025.pdf (frankfurter-
volksbank.de) 

https://www.frankfurter-volksbank.de/content/dam/f1740-0/cloud-transfer/fvb-website/ihre-bank/profil/nachhaltigkeitsleitbild/ESG%20im%20Rahmen%20der%20Verm%C3%B6gensverwaltung%20-%20Vorvertragliche%20Informationen%20(VVI)%20Version%2027.12.2024.pdf
https://www.frankfurter-volksbank.de/content/dam/f1740-0/cloud-transfer/fvb-website/ihre-bank/profil/nachhaltigkeitsleitbild/ESG%20im%20Rahmen%20der%20Verm%C3%B6gensverwaltung%20-%20Vorvertragliche%20Informationen%20(VVI)%20Version%2027.12.2024.pdf
http://www.frankfurter-volksbank.de/esg-vv
http://www.frankfurter-volksbank.de/esg-vv
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Berücksichtigung der EU-Taxonomie 

 
Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main kann im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung (mithin sowohl 
in der Vermögensverwaltung als auch bei MeinVermögen) Investitionen in ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomie- 
Verordnung“) tätigen, die zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung 
beitragen könnten. Allerdings ist es der Frankfurter Volksbank Rhein/Main derzeit nicht möglich, 
aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten zu erheben, die es ermöglichen würden zu 
bestimmen, ob es sich bei den Investitionen um solche in ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelt. Eine Beschreibung, wie und in 
welchem Umfang die in der Anlagestrategie enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten 
sind, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, kann daher 
derzeit nicht zuverlässig erfolgen. 



Anhang I 
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Mindestausschlüsse1 

Unternehmen: 
• Geächtete Waffen2 (>0%)3 

• Tabakproduktion >5% 
• Glückspielproduktion >5% 

• Pornografie Produktion >5% 
• Alkoholproduktion >5% 
• Kohleverstromung >25%3 

• Nuklearenergie >5%5 

• Kohleförderung >5% 
• Fracking >5%3 

• Teersandproduktion>5%3 

• Schwere Verstöße gegen UN Global Compact (ohne positive Perspektive): 
▪ Schutz der internationalen Menschenrechte 
▪ Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen 
▪ Beseitigung von Zwangsarbeit 
▪ Abschaffung der Kinderarbeit 
▪ Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit 
▪ Einhaltung von arbeitsrechtlichen Normen 
▪ Verbraucherschutz 
▪ Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen 
▪ Förderung größeren Umweltbewusstseins 

▪ Klimaveränderungen 
▪ Eintreten gegen alle Arten von Korruption 
▪ Bilanzfälschung 
▪ Geldwäsche 

 
Staatsemittenten: 

• Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte4 

• Korruption <40 auf einer Skala von 0-100 
• Unterzeichnung Atomwaffensperrvertrag (NPT) 
• Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkommens 

 
1 Relevant für Einzelwerte in einem Portfolio (Aktien/Anleihen) 
2  Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und 
der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem 
Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den 
jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC), vgl. Definition in Art. 12(1) DelVO 2020/1818 und 
Auflistung der umstrittenen Waffen in Anhang I Tabelle 1 Nr. 14 DelVO zur SFDR.  
3 Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb 
4 Auf Grundlage der Einstufung als „not free“ nach dem Freedom House Index 
(https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores) oder gleichwertiger ESG-Ratings (extern bzw. 
intern). 
5 Produktion, Abbau von Uran und Serviceleistungen 

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Spezielle vorvertragliche Informationen zur Finanzportfolioverwaltung gemäß Artikel 8 Absätze 1, 2 
und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 finden 
sich in Teil B des Dokuments ESG im Portfoliomanagement der Frankfurter Volksbank Rhein/Main, 
das Sie unter folgendem Link abrufen können: ESG im Rahmen der Vermögensverwaltung -  
Vorvertragliche Informationen (VVI) Version 30.06.2025.pdf (frankfurter-volksbank.de) 

https://www.frankfurter-volksbank.de/content/dam/f1740-0/cloud-transfer/fvb-website/ihre-bank/profil/nachhaltigkeitsleitbild/ESG%20im%20Rahmen%20der%20Verm%C3%B6gensverwaltung%20-%20Vorvertragliche%20Informationen%20(VVI)%20Version%2027.12.2024.pdf
http://www.frankfurter-volksbank.de/esg-vv
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Änderungshistorie: 

 
Datum betroffene Abschnitte Erläuterung 

30.06.2025 Anhang zu Mindestausschlüssen Änderung des in Bezug 
genommenen 
Marktstandards 

19.12.2023 Gesamter Text Links aktualisiert, 
Dateiname mit Angabe des 
Versionsdatums 

30.06.2023 Unsere Nachhaltigkeitsstrategie Verweis auf zusätzliche 
Informationen zu den 
Produkten MeinInvest und 
VermögenPlus 

25.05.2023 Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitsrisiken auf 
Produktebene und Information 
zur Berücksichtigung der 
wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 

Inkrafttreten neuer 
Anforderungen an die 
Offenlegung 

02.08.2022 Strategie zur Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitsrisiken und 
Information zur 
Berücksichtigung der 
wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren sowie 
Anhang zu 
Mindestausschlüssen 

Erläuterung der Neuerungen 
unter Bezugnahme auf das 
Dokument ESG im 
Portfoliomanagement und 
Änderung des in Bezug 
genommenen Marktstandards 

10.03.2021 Erstveröffentlichung / 

 


